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Leitsätze des Urteils 

1. Vorabentscheidungsverfahren — Anrufung des Gerichtshofes — Einzelstaatliches Gericht im 
Sinne des Artikels 177 EWG-Vertrag — Gericht, das für ein überseeisches Land oder Gebiet 
zuständig ist 
(EWG-Vertrag, Artikel 177) 

2. Assoziation der überseeischen Länder und Gebiete — Recht auf Einreise und Aufenthalt der 
Staatsangehörigen der anderen Mitgliedstaaten in einem überseeischen Land oder Gebiet 
ohne Diskriminierung — Anwendung beschränkt auf den Bereich der Niederlassungs- und 
der Dienstleistungsfreiheit 
(Beschluß 86/283 des Rates, Artikel 176) 

3. Assoziation der überseeischen Länder und Gebiete — Ausübung der Niederlassungsfreibeit 
und der Dienstleistungsfreiheit durch die Staatsangehörigen der anderen Mitgliedstaaten — 
Diskriminierungsverbot — Unmittelbare Wirkung — Voraussetzungen 
(Beschluß 86/283 des Rates, Artikel 176) 
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SITZUNGSBERICHT — VERBUNDENE RECHTSSACHEN C-100/89 UND C-101/89 

1. Ein Gericht, das für ein mit der Gemein
schaft assoziiertes überseeisches Land 
oder Gebiet zuständig ist, kann als natio
nales Gericht eines Mitgliedstaats von 
der Möglichkeit des Vorabentschei-
dungsverfahrens nach Artikel 177 EWG-
Vertrag Gebrauch machen. 

2. Die Regelung der Niederlassung und 
Dienstleistung in den überseeischen Län
dern und Hoheitsgebieten einschließlich 
des Rechts auf Einreise und Aufenthalt, 
das hierfür notwendige Voraussetzung 
ist, muß nach Artikel 176 des Beschlusses 
86/283 nur auf solche Staatsangehörige 
der Mitgliedstaaten ohne Diskriminie
rung angewendet werden, die eine selb
ständige Berufstätigkeit unter den glei
chen Voraussetzungen, wie sie für die 
Staatsangehörigen des Mitgliedstaats gel
ten, von dem das betreffende überseei
sche Land oder Gebiet abhängt, tatsäch
lich ausüben oder auszuüben anstreben, 
soweit nach dem genannten Artikel die 
Gegenseitigkeit gewährleistet ist. Die Re

gelung erstreckt sich jedoch nicht auf die 
Einreise oder den Aufenthalt in diesem 
Land oder Gebiet von Staatsangehörigen 
der Mitgliedstaaten, die weder eine selb
ständige Berufstätigkeit ausüben noch 
dies anstreben. 

3. Der Angehörige eines anderen Mitglied
staats als desjenigen, zu dem ein über
seeisches Land oder Gebiet besondere 
Beziehungen unterhält, kann sich gegen
über den zuständigen Behörden dieses 
Landes oder Gebiets auf das Diskriminie
rungsverbot des Artikels 176 des Be
schlusses 86/283 berufen, um sich dort 
niederzulassen oder dort eine Dienstlei
stung zu erbringen, wenn er die Voraus
setzungen erfüllt, die ein in diesem Land 
oder Gebiet nicht niedergelassener Inlän
der erfüllen muß, und sofern der Mit
gliedstaat, dessen Angehöriger er ist, 
Personen aus dem fraglichen Land oder 
Gebiet eine gleiche Behandlung ein
räumt. 

SITZUNGSBERICHT 

in den verbundenen Rechtssachen C-100/89 und C-101/89 * 

I — Sachverhalt und Verfahren 

1. Rechtlicher Rahmen 

a) Die Gemeinschaftsbestimmungen 

Nach Artikel 227 Absatz 3 Unterabsatz 1 
EWG-Vertrag gilt für die in Anhang IV 

zum EWG-Vertrag aufgeführten überseei
schen Länder und Hoheitsgebiete (im fol
genden: ÜLG) das besondere Assoziierungs
system, das im Vierten Teil des EWG-Ver
trags (Artikel 131 bis 136) festgelegt ist. 
Nach Artikel 136 sollte für einen ersten 
Zeitabschnitt von fünf Jahren ein Abkom
men die Einzelheiten und das Verfahren für 
die Assoziierung der überseeischen Länder 
und Hoheitsgebiete mit der Gemeinschaft 
festlegen. 

* Verfahrenssprache : Französisch. 
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